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Bei der Gestaltung der Arbeitssicherheitsor-
ganisation auf Baustellen ergeben sich auch 
heute noch, 18 Jahren nach Inkrafttreten der 
Baustellenverordnung, vermeidbare Diskus-
sionen um die wirklichen Aufgaben der auf 
dem Markt tätigen Koordinatoren. Selbst die 
eigentlich korrekte Bezeichnung „Koordinator 
nach Baustellenverordnung“ wurde auf dem 
Markt zu einem eigenen Begriff etabliert, dem 
„SiGeKo“. Wer weiß, vielleicht wurden so auch 
die originären Koordinationsaufgaben in der 
Abkürzung versteckt und für den einen oder 
anderen unauffindbar. 
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Koordination in Wort und Bild
Heute: Informieren, Erläutern und Organisieren

Die Baustellenverordnung, die der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten auf Baustellen dienen soll, ist 1998 in Kraft getreten. Wie es bei Ge-
setzestexten und Regelungen oft der Fall ist, sind diese nicht immer so leicht verständlich.  
Dipl.-Ing. Carsten Kuschel, Geschäftsführer der Mplus Management GmbH und Koordinator der 
ersten Stunde, betrachtet das bestehende Vorschriftenwerk und versucht in den nächsten Ausga-
ben die eigentlichen Koordinationsaufgaben wieder in den Vordergrund zu rücken.

So witzig sich die Suche nach der „wahren 
Koordination“ auch darstellen lässt, so er-
nüchternd sind die regelmäßigen Vergabe-
gespräche und Vertragsverhandlungen mit 
potentiellen Auftraggebern. Die gegenseitige 
Erwartungshaltung über die Pflichten, Aufga-
ben und Verantwortung des „SiGeKo“ deckt 
sich nicht immer sofort. So bedarf es in die-
sen Gesprächen nicht selten einiger Überzeu-
gungsarbeit, um die Koordinationsaufgaben 
transparent und verständlich auf den Punkt 
zu bringen. Man erwartet doch oft jeman-
den, der überwacht, prüft, freigibt und sogar 

plant. Also alles keine 
originären Aufgaben ei-
nes Koordinators nach 
Baustellenverordnung. 
Auch in den Regeln für 
Arbeitsschutz auf Bau-
stellen (RAB) findet man 
keine dieser Aufgaben 
dem Koordinator zuge-
ordnet.

In den nächsten Aus-
gaben, sollen an dieser 
Stelle einige bebilderte 
Praxisbeispiele die Ko-
ordinationsaufgaben des 
Koordinators wieder in 
den Fokus rücken. 

Die Suche nach der „wahren Koordination“ geht in der Praxis oft mit unterschiedlichen Er- 
wartungshaltungen der am Bau Beteiligten einher.
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Als eine der Hauptaufgaben des Koordinators 
formuliert die Baustellenverordnung das Or-
ganisieren der Zusammenarbeit der verschie-
denen Arbeitgeber. Was man sich darunter 
vorstellen muss, konkretisiert die RAB 30 so:

„Organisation des Zusammenwirkens der 
bauausführenden Unternehmen hinsichtlich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz zum Bei-
spiel durch Sicherheitsbesprechungen und 
-begehungen mit Dokumentation und Aus-
wertung der Ergebnisse.“

Wenn man diesen Punkt genau betrachtet, 
findet sich dort im Gegensatz zum Verord-
nungstext zum ersten Mal die Tätigkeit, die 
der Kunde (Bauherr, Generalplaner, etc.) in 
den meisten Fällen auch primär von seinem 
„SiGeKo“ erwartet, die Sicherheitsbegehung.

Während dieser Begehungen muss der Koor-
dinator meist nicht lange darauf warten, Ab-
weichungen vom Soll-Zustand festzustellen, 
die dann in Form einer Bilddokumentation 
und bestenfalls mit einer zugeordneten kor-
rektiven Maßnahme den Weg ins entspre-
chende Protokoll finden. Häufig sieht man in 
diesen Protokollen auch über Wochen immer 
wieder die gleichen Mängel, beispielsweise 
fehlenden Bauteile von Absturzsicherungen. 
Die offensichtlichen Mängel verdecken in 
diesen Fällen oft das eigentliche Problem, die 
fehlenden Koordination der Überwachung!

Allerdings hat sich der Gesetzgeber ja etwas 
bei der Erstellung der Baustellenverordnung 
gedacht und zumindest zwei innovative Neu-
erungen in der Arbeitsschutzwelt auf Baustel-
len geschaffen, um Arbeitsschutz präventiv 
statt korrektiv zu optimieren.

Die eine ist der neue Adressat und Verant-
wortliche für Arbeitsschutz auf Baustellen, der 
Bauherr. Und die andere ist es, Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bereits in der Planungs-
phase zu berücksichtigen. 

Nur Sicherheitsbegehungen und zusätzliche 
„Überwachung und Überprüfung“ scheinen 
an der Sache vorbeizugehen. Die Überwa-
chungs- und Überprüfungstätigkeiten oblie-
gen im Übrigen den Führungskräften (Lini-
enfunktionen) der einzelnen Baufirmen, nicht 
dem Koordinator.

Der Schwerpunkt bei der Betrachtung der 
Aufgaben des Koordinators muss weiterhin 
bei der Koordination und hier auf der Gefähr-
dungsart liegen, die entstehen kann, wenn 
Beschäftigte von mindestens zwei Arbeitge-
bern auf der Baustelle tätig werden. Nur dann 
können überhaupt gegenseitige Gefährdun-
gen entstehen und nur dann ist der Bauherr 
auch verpflichtet, einen geeigneten Koordina-
tor zu bestellen.

Schon frühzeitig bei der Planung der Ausfüh-
rung eines Bauvorhabens sollen Maßnahmen 
zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdung 
Berücksichtigung finden. So können auch 
besondere Leistungen, mit Anrecht auf eine 
besondere Vergütung (siehe VOB), in die 
Bauverträge einfließen und später den Be-
schäftigten auf der Baustelle beispielsweise 
als gemeinsam genutzte Schutzeinrichtung 
rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Trotz optimaler Planung bleibt es wichtig, 
gerade die neuen Firmen (Arbeitgeber) vor 
Beginn der Arbeiten auf der Baustelle mit 
Informationen zum Thema Sicherheit und 
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Gesundheitsschutz zu versorgen und gege-
benenfalls eine Abstimmung über die Arbeits-
verfahren herbeizuführen. 

So ähnlich sieht das auch die Aufgabenbe-
schreibung des Koordinators in der RAB 30 
vor:
„information und eingehende erläuterung 
der Maßnahmen für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz gegenüber allen Auftragnehmern 
(einschließlich der Nachunternehmer und der 
Unternehmer ohne Beschäftigte).“

Über die Verwechslung der Begrifflichkeiten 
Einweisung und Unterweisung in diesem 
Zusammenhang sprechen wir in der nächsten 
Ausgabe.

Wenn nun also ein neue Firma auf der Bau-
stelle mit ihren Tätigkeiten beginnen möchte, 
sollte zum einen der Koordinator davon früh-
zeitig Kenntnis erlangen und zum anderen die 
Möglichkeit bekommen, hier wirksam koordi-
nieren zu können. Die für die Aufgabenwahr-
nehmung des Koordinators erforderlichen 
Rahmenbedingungen hat der Auftraggeber/
Bauherr zu gewährleisten.

> Der Autor

Dipl.-Ing. Carsten Kuschel, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Mplus Manage-
mentgesellschaft zur Optimierung von Ar-
beitsbedingungen mbH, Sank Augustin, 
betreute bereits ab Juni 1998 als Koordinator 
der ersten Stunde den Neubau des durch 
den Stararchitekten Helmut Jahn, Chicago,  
geplanten Terminal 2 am Flughafen Köln/
Bonn. Neben weiteren über 100 Referenz-
projekten, wie dem Posttower in Bonn, der 
Konzernzentrale der Bayer AG in Leverku-
sen, dem Abbruch des Bayer Hochhauses, 
dem Weltstadtkaufhaus Peek & Cloppenburg 
in Köln, berät er heute insbesondere Bauher-
ren und Unternehmen bei der rechtssiche-
ren Umsetzung von Arbeitsschutzpflichten 
und Prozessoptimierung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz. Als Referent ist er u.a. 
beim Bundeskoordinatorentag in Berlin und 
in der Mplus Akademie regelmäßig anzu-
treffen. 

> Weitere Informationen
 Dipl.-Ing. Carsten Kuschel 

Mplus Management GmbH 
Kamillenweg 22 • 53757 Sankt Augustin 
Tel. +49 2241 93396-0 
info@mplus-management.de 
www.mplus-management.de

Vorabstimmung der Maßnahmen auf der Baustelle, wenn Beschäftigte von mindestens zwei Arbeitgebern auf der Baustelle tätig 
werden.
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Qualität durch Qualifizierung
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen – gar nicht so einfach

MVAS 99, StVO, RSA, ASR, ZTV-SA – kein 
Wunder, dass sich oftmals eine Art babyloni-
sche Sprachverwirrung einstellt, wenn es um 
die korrekte Absicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen geht. Unstrittig ist es, dass der 
öffentliche Verkehrsraum gefährlich ist und 
Mitarbeiter beteiligter Unternehmen ebenso 
geschützt werden müssen wie Verkehrsteil-
nehmer und Anwohner.

Die Regeln

Verkehr braucht Regeln, die eindeutig sind 
und die den Verkehrsteilnehmern bekannt 
sein müssen. Dafür gibt es verbindliche Vor-
schriften, unter anderem auf der einen Seite 
die Straßenverkehrsordnung (StVO) in ihrer 
gültigen Fassung vom 1. April 2013, zuletzt 
geändert am 15. September 2015, auf der 
anderen Seite die Richtlinie für die Sicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen (RSA). Darüber 

hinaus obliegt es der Polizei regelnd in den 
Verkehr einzugreifen, anderen Personen-
gruppen ist das nicht gestattet, solange keine 
verkehrsrechtliche Anordnung erteilt ist.

Das Besondere an einer verkehrsrechtlichen 
Anordnung ist die Kombination aus einer Ge-
nehmigung, Verkehrsregelung vorzunehmen 
und der verbindlichen Anordnung darüber, 
wie, wann und wo die notwendigen Kenn-
zeichnungen anzubringen sind. Die angespro-
chenen Richtlinien sind eindeutig, sie werden 
ergänzend konkretisiert durch die Zusätzli-
chen Technischen Vertragsbedingungen für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 97), die Vorgaben zur Qualität von 
Verkehrsschildern, Aufstellvorrichtungen, 
Absperrgeräten, Markierungen und Warnein-
richtungen enthalten.

Die Praxis

Eine ordnungsmäße Beantragung der ver-
kehrsrechtlichen Anordnung, deren Erteilung 
und die Ausführung der Sicherungsmaßnah-
men sollten also keine unüberwindlichen 
Probleme darstellen. Leider sieht es in der 
Praxis häufig anders aus. Ein nicht unbedeu-
tender Teil der Maßnahmen ist schlicht falsch 
oder gar nicht ausgeführt. Obwohl es die RSA 
ausdrücklich vorsieht (Punkt 1.6) scheint 
allein die Überprüfung und Überwachung 
durch Behörden nicht auszureichen. Im Au-
gust 1999 hat der Bundesverkehrsminister 
im „Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 
19“ explizit darauf hingewiesen, dass Ver-
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in Kürze erscheint im fachverlag bernheine  
das Buch über Arbeitssicherheit im Gerüstbau  
von Viktor Ricken.

Anzeige

antwortliche für die Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen an Straßen für ihre Tätigkeit 
eine ausreichende Qualifikation nachweisen 
müssen. 

Die Qualifikation

Noch weiter geht der Formulierungsvorschlag 
„Die Qualifikation des zu benennenden Ver-
antwortlichen für die Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem ‘Merk-
blatt über Rahmenbedingungen für erforder-
liche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)’ 
ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Der 
Auftraggeber behält sich vor, bei Fehlen eines 
solchen Nachweises das Angebot von der 
Wertung auszuschließen. Bei ausländischen 
Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikations-
nachweis anerkannt.“

Die Verantwortung

Wie wichtig es ist, Maßnahmen richtig durch-
zuführen, sollte den Verantwortlichen spätes-
tens dann klar werden, wenn es um den Punkt 
der Haftung geht. Ein Auszug aus Punkt 10 (1) 
der ZTV-SA 97 sagt aus, dass der beauftragte 
Unternehmer alle zur Sicherung der Arbeits-
stelle erforderlichen Maßnahmen, soweit sie 
sich aus der verkehrsrechtlichen Anordnung, 
den ZTVSA oder der dem Auftrag zugrunde 
liegenden Leistungsbeschreibung ergeben, 
in eigener Verantwortung zu ergreifen hat. Er 
haftet (so der Wortlaut) für sämtliche der aus 
der Unterlassung solcher Maßnahmen dem 
Auftraggeber […] unmittelbaren und mittel-
baren Schäden.

Bereits ein Jahr später stellte das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Wohnungswe-
sen fest, dass die Vorgaben aus den ZTV-SA 
97 und dem MVAS 99 offensichtlich nicht 
oder zumindest nicht ausreichend umgesetzt 
werden. Wörtlich heißt es in einem Schreiben 
aus dem Oktober 2000 an die Straßenbaube-
hörden der Länder „bei der praktischen Um-
setzung der Vorgaben und beim Betrieb von 
Arbeitsstellen sind jedoch weiterhin verkehrs-
sicherheitsrelevante Defizite festzustellen“. 
Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist der 
Hinweis darauf, dass nach Möglichkeit nicht 
nur die Verantwortlichen der am Bau beteilig-
ten Unternehmen sondern auch die anderen 
im MVAS angesprochenen Beteiligten in den 
Unternehmen und in den Behörden entspre-
chende Schulungsangebote annehmen sol-
len, auch wenn diese Qualifikationsnachweise 
nicht zwingend vorgeschrieben sind.
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Die Qualifizierung

Richtig ist die Feststellung, dass Qualifizie-
rungsmaßnahmen durch geeignete Weiterbil-
dungsanbieter Zeit beanspruchen; selbst die 
notwendigen Kenntnisse für die Absicherung 
von Arbeitsstellen kürzerer Dauer im Inner-
ortsbereich sind schwerlich an einem Tag zu 
vermitteln. Das MVAS 99 enthält als wesentli-
chen Teil eine Einteilung der Zielgruppen der 
zu qualifizierenden Mitarbeiter in Abhängig-
keit der Arbeitsstellen, die zu sichern sind. Die 
hier gemachten Angaben sollten ursprünglich 

einmal zwei Jahre nach Einführung des MVAS 
evaluiert werden, ähnlich wie bei den RSA 
sind aber keine Änderungen, Ergänzungen 
oder Streichungen veröffentlicht worden.

Es bleibt also abzuwarten, wann Aktualisie-
rungen in Kraft treten werden, unter anderem 
auch durch die neue Technische Regel für Ar-
beitsstätten ASR A5.2, deren Musterentwurf 
seit mehr als zwei Jahren fertiggestellt ist. Da 
es nicht immer einfach ist, die optimale Siche-
rung zu finden und umzusetzen – dazu gehen 
die Interessen der Beteiligten oft zu sehr aus-
einander – sollten zumindest die Kenntnisse 
über geeignete Maßnahmen vorhanden sein. 
Dazu können Schulungen über die Themen 
StVO, RSA und ZTV-SA beitragen und so hat 
das MVAS auch fast 17 Jahre nach seiner 
Veröffentlichung seine Berechtigung.

Autor: Thomas Engels,  
Dozent Mplus Akademie
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